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Leg i ori sch e f soll, auf den Bericht der Eskadrons

chefs, welche zu diesem Ende mit den Präfekten
der Departements Rücksprache zu nehmen haben,
die Zwischenorte und periodischen Zeitpunkte die

ser Korrespondenz bestimmen.
Diese Arbeit ist sodann unserm Kriegsminister

zur Genehmigung vorzulegen, der darüber mit
den Ministern der Justiz und des Innern Rück

sprache zu nehmen hat.
Art. 97. Die Korrespondenz der Brigaden

soll vermittelst steter Dienstreisen und Strcifwa-
chen geschehen.,. Sie soll für die Brigaden den
Zweck haben, sich wechselseitig über alles was
die öffentliche Sicherheit betrifft, Nachricht zu
ertheilen, und sich über die Unternehmungen zu
besprechen, welche wegen Verfolgung der Deser
teurs, der widerspenstigen Konskribirten, der

Verbrecher und sonst nöthig seyn dürften.
Diese Korrespondenz soll ferner zur Fortschaf

fung der Gefangenen von Brigade zu Brigade
dienen, wie auch um die den Brigaden anvcrtrane-

tcu Befehle und Briefe an die Offiziere der Gen

darmerie zu überbringen, zu welchem Ende die

Korrespondenz möglichst nach den Standorten der

Offiziers einzurichten ist.
A r t. 98. Die Eökadronschefö sollen in jedem

Jahre zwei Musterungen halten; diese sollen ab
wechselnd, Brigadewcise und über die vereinigte
Gendarmerie des Distriktes statt finden, und

zwar so^ daß diese Offiziers tut Verlaufe eines

Jahrs eine jede Brigade, die unter ihren Befeh
len steht, in ihrem Standorte gemustert haben.

Art 99. Die Brigaden der Gendarmerie dür

fen nicht ein zweites Mal, um durch den Eska-

dronschcf gemustert zu werden, an denjenigen Ort
versammelt werden, wo die ersteMusterung statt

fand, es sey dami, daß dieselben der Reihe nach
in allen Gemeinden, wo die Brigaden des Di

strikts ihre Standorte haben, versammelt gewe
sen waren.

Art. 100. Der Legionschcf sowohl als die

EskadronschefS find verbunden, wenn sie den Bri

gaden der Gendarmerie Befehl ertheilen stch '$iiv
Musterung zu versammlest, die Militairkom-
mendantcn der Departements davon zu benach

richtigen.

Art. ivi. Die Kapktains sollen die Inspek-

tion über die Brigaden ihrer Kompagnien, we
nigstens dreimal im Jahre, vornehmen ; die Lieu
tenants nnd Wachtmeister', welche Lieutenants-

dicnste thun , haben ihre Musterungsrciscn alle

zwei Monate zu machen.

Art. 102. Die Offiziers find verbunden auf

diesen Dienstreisen alle Standorte der Brigaden
zu besuchen. Der Gegenstand dieser Musterun
gen soll seyn, den Dienst der Brigaden, die Hal
tung nnd Zucht der Mannschaft, die Beschaffen
heit der Pferde, der Kasernen nnd Ställe, die
Fonrrage-Vorräthe und deren Güte, wie auch
das Betragen der Unteroffiziers und Gendarmen

zu untersuchen, ferner den einen nnd andern die

Vorschriften und Befehle zu ertheilen, welche die
Umstände erfordern werden, dann sich bei den

verschiedenen Civilbehörden zu erkundigen, ob
die Gendarmerie ihre Pflichten thut, und davon
den rcspektiven Obern, nach der Rangordnung der
Grade, Bericht zu erstatten. Die guten nnd

schlechten Noten, wie auch die eingezogenen Nach
richten nnd Bemerkungen, sollen von diesen Offi
ziers in ihre M n ster u n g ö - Re g i st e v (Mu

ster Nr. 4.) eingetragen werden, welche sodann
dem Kapitalst zn überschicken find, um daraus die

nöthigen Auszüge zn nrachen, und fie in dag

Disciplinar- Register seiner Kompagnie
(Muster Nr. 5.) wovon in dem 177. und r^tcn

Artikel Rede seyn wird, einzutragen.

Art. 103. Die EskadronSchcfS, Kapitains,
Licutenantö und Wachtmeister sollen ein Buch
führen, worin fie ihre Dienstreisen und Muste
rungen durch die Lokalbehörden bescheinigen lasselt,
und die an ihre Untergebenen erlassenen Befehle

Tag für Tag eintragen. Es soll nach dem Mu
ster Nr. i, eingerichtet seyn.


